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Zeitschrift für das Forstwesen.
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Die schweizerische Zeitschrift für das Forstwesen erscheint bei àll, ckiM â Cie.

in Zürich alle Monate 1—Z Bogen stark, im Ganzen per Jahr 15Bogen.
Der Abonnementspreis beträgt jährlich 2Frk. 30Rp. franko durch die ganze
Schweiz. Bestellungen können bei allen Postämtern gemacht werden.

Mittheilungen iilier Vereinsangelegenheiten.

Der schweizerische Forstverein hat in seiner Hauptversammlung zu

Winterthur für das Jahr 1863 Bern als festgebenden Kanton bezeichnet

und zu seinem Präsidenten und Vicepräsidenten ernannt die Herren Re-

gierungsrath Weber und Forstmeister Funkhäuser in Bern.
Dieselben haben das Konnte ergänzt durch die Herren:

Schneider, Oberförster in Bern, als erster Sekretär,
Bertholet, Gemeindsförster in Neuenstadt, als zweiter Sekretär, und

König, Förster in Viel.
Nach dieser Konstituirung ist das Konnte des schweizerischen Forst-

Vereins für das Jahr 1863 in Wirksamkeit getreten und hat in seiner

ersten Sitzung unter der Leitung des Vereinspräsidenten unter Anderm
folgende Anordnungen getroffen:

Als.Festort wurde die freundlich am Fuße des Jura liegende Stadt
Biel bezeichnet und die Zusammenkunft des Vereins, unter Vorbehalt
allsällig nothwendig werdender Abänderungen, auf den 6 7. und 8.
September 1863 festgestellt.

Die vom Komite aufgestellten Thema sind:
1. Welche Veränderungen lassen sich seit der Einführung

der Eisenbahnen in der Schweiz in der Ein-und Aus-
fuhr von Bauholz und Brennmaterialien nachweisen,
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und welchen Einfluß wird dieses neue Verkehrsmit-
tel auf die künstige Bewirthschaftung unserer Wal-
düngen ausüben?

2, In welcher Weise lassen sich starke Holzsortimente
erziehen ohne wesentliche Beeinträchtigung derGeld-
und Materialerträge?

3, Wie verhalten sich die Gebrauch swerthe des R oth- und
Weißtannenholzes in den verschiedenen Berwendungs-
arten zu einander?

4, Welches ist das zweckmäßigste Verfahren in BeHand-
lung und Aufforstung von Waldungen auf Wytt-
weiden?

Als Referenten hat das Koinite bezeichnet für
das tste Thema: Herr Wietlisbach, Kantonsoberförster in Aarau.

„ 2te „ „ Lardy, Kantonsforstmeister in Auvernier, Kanton

Neuenburg,

„ 3te „ Professor und Forstmeister Landvlt in Zürich,

„ à „ Oberförster Amüat in Pruutrut,
Hinsichtlich der zu behandelnden Thema hat das Konnte als zweck-

mäßig erachtet, nur vier solche auszustellen und um dieselben einer mög-
lichst gründlichen Behandlung zu unterwerfen, hat das Konnte folgende

Anordnung getroffen: Die Referate über die einzelnen Thema sollen dem

Komite bis zum t5, Mai nächsthin eingereicht werden; es wird dieselben sofort
durch den Druck den Vereinsmitgliedern bekannt machen und gleichzeitig für
jedes Thema einen Korreferenten auf die Vereinsversammlung bezeichnen.

Durch diese Anordnung bezweckt das Komite jedem Mitglied des

Vereins Gelegenheit zu bieten, sich rechtzeitig in den wesentlichsten Fragen

zu orientiren und dasselbe in den Stand zu setzen, an den Verhandlungen
aktiven Antheil zu nehmen, während dieß bisher gewöhnlich nur von
Seite der hervorragendsten Vereinsmitglicder geschah.

Die Erfahrung wird lehren, „ob das Komite das Rechte getroffen

hat oder nicht."
Durch Schreiben vom 17, und 20, Februar heißen die Behörden

von Viel den schweizerischen Forstverein auf die zuvorkommendste Weise

Willkommen und stellen demselben die nöthigen Lokalien und die Wal-
düngen zur Disposition,

Auf Wiedersehen im freundlichen Viel. Weber, R. R.
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